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Beschluß
des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik 

über eine Amnestie
vom 27. Oktober 1989

1. Personen, die vor dem 27. Oktober 1989 Straftaten des 
ungesetzlichen Grenzübertritts sowie Straftaten began
gen haben, die darauf gerichtet waren, die Ausreise aus 
der DDR widerrechtlich durchzusetzen, werden amne
stiert.
Amnestiert werden auch Personen, die vor dem 27. Okto
ber 1989 Straftaten gegen die staatliche und öffentliche 
Ordnung im Zusammenhang mit demonstrativen An
sammlungen begangen haben.

2. Von der Amnestie werden Personen ausgenommen, die 
bei der Tat
— Gewalt angewandt oder zu Gewalttätigkeiten aulge

fordert,
— Leben oder Gesundheit von Menschen gefährdet,
— Waffen mitgeführt oder gefährliche Mittel und Me

thoden angewandt haben.
3. Personen, die zu Strafen mit Freiheitsentzug verurteilt 

worden sind, werden aus dem Strafvollzug entlassen. 
Strafen sind nicht zu vollstrecken, wenn der Vollzug noch 
nicht begonnen wurde. Strafen ohne Freiheitsentzug 
(Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe, öffentlicher 
Tadel) sowie Zusatzstrafen und gerichtlich angeordnete 
Maßnahmen der Wiedereingliederung werden erlassen, 
soweit sie noch nicht verwirklicht sind.

4. Ermittlungsverfahren und nicht rechtskräftig abgeschlos
sene gerichtliche Verfahren sind einzustellen. In Unter
suchungshaft befindliche Personen sind zu entlassen. 
Straftaten, die vor dem 27. Oktober 1989 begangen wur
den und erst später bekannt werden, sind nicht mehr zu 
verfolgen.

5. Der Generalstaatsanwalt der DDR wird beauftragt, Ein
tragungen in das Strafregister zu tilgen, sofern die Per
sonen
— von dieser Amnestie erfaßt werden,
— allein wegen ungesetzlichen Grenzübertritts gemäß 

§ 213 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3 Ziffer 3 bis 6 StGB oder der 
unterlassenen Anzeige hierzu verurteilt wurden und 
die Strafe bereits verwirklicht ist.


